
Sprechtag: Der Thüringer Bürgerbe-
auftragte Dr. Kurt Herzberg lädt am 21. 
März 2019 zu einem Sprechtag ins Land-
ratsamt Gotha ein. Die Gespräche fin-
den ab 9 Uhr in der 18. März-Straße 50, 
99867 Gotha, Beratungsraum 207, 1. Eta-
ge, statt. Interessierte werden gebeten, 
einen persönlichen Gesprächstermin 
unter der Tel.-Nr. 0361 57 3113871 zu 
vereinbaren. Weitere Informationen so-
wie Termine für Gespräche im Büro des 
Bürgerbeauftragten in Erfurt sind unter 
www.buergerbeauftragter-thueringen.de 
zu finden. Bürgeranliegen können auch 
schriftlich per E-Mail an post@buerger-
beauftragter-thueringen.de sowie pos-
talisch an das Postfach 90 04 55, 99096 
Erfurt gerichtet werden.

Konzert: Das Jugendorchester der 
Kreismusikschule Louis Spohr lädt am 
Samstag, 6. April, ab 15 Uhr zum Famili-
enkonzert ins Freizeitzentrum Gleisdrei-
eck nach Waltershausen ein. Karten zum 
Preis von 6 €/4 € sind in der Musikschule 
in der Helenenstraße 4 in Gotha erhält-
lich.

Neuer Standort: Der Tourismusver-
band Thüringer Wald/Gothaer Land e.V. 
hat seinen Sitz seit kurzem in der Reuter-
straße 2 in Gotha.

Versammlung: Die Jagdgenossen-
schaft Waltershausen lädt alle Eigen-
tümer von bejagbaren Flächen am 26. 
März ab 17.30 Uhr zur Jahreshauptver-
sammlung in den Sitzungssaal des Histo-
rischen Rathauses in Waltershausen ein.

Auszeichnung: Der Freistaat Thürin-
gen lobt den Landespreis für vorbildli-
ches Engagement bei der Ausbildung 
und Beschäftigung behinderter Men-
schen sowie für herausragendes betrieb-
liches Eingliederungsmanagement aus. 
Bewerbungen für den mit 10.000 Euro 
dotierten Preis nimmt bis 30. Juni das 
Landesverwaltungsamt entgegen (www.
integrationsaemter.de).

Gemeinschaftsschule nun barrierefrei
Moderner Aufzug und angepasste Sanitärbereiche für 550.000 €

Bad Tabarz | Die Thüringer Gemein-
schaftsschule Am Inselsberg in Bad Ta-
barz kann sich ab sofort mit dem Siegel 
der Barrierefreiheit schmücken. Landrat 
Onno Eckert gab Ende Februar symbolisch 
den neu errichteten Personenaufzug für die 
Nutzung frei. Zusätzlich zum Lift erhielt die 
Gemeinschaftsschule, welche die Klassen 
eins bis zehn unter einem Dach vereint, ei-
nen behindertengerechten Sanitärbereich 
im Erdgeschoss. Insgesamt rund 550.000 
Euro ließ sich der Landkreis als Schulträger 
diese Verbesserung kosten. Die stolze Sum-
me ist nicht zuletzt den erheblichen Eingrif-
fen in die Gebäudestruktur geschuldet, die 
zur Umsetzung notwendig waren. So muss-
te beispielsweise das Dach des Verbinders 
für den Einbau des Aufzugs zurückgebaut 
und dann wieder verschlossen werden. 
Hinzu kamen Brandschutzauflagen sowie 
der Blick auf Details, die einer barrierefrei-
en Einrichtung gut zu Gesicht stehen: So 
wurde beispielsweise auch die Klingel- und 
Wechselsprechanlage am Haupteingang 
entsprechend angepasst. Zur Finanzierung 
dieser Umbaumaßnahme konnte der Land-
kreis zu 100 Prozent auf das von Bund und 
Land gespeiste Kommunalinvestitionsför-
dergesetz bauen.
„Unser Landkreis hat sich dankenswerter-
weise früh des Themas Barrierefreiheit an-

genommen. Galt es in der Vergangenheit, 
pro Schulform wenigstens eine Einrichtung 
vorzuhalten, können wir mittlerweile stolz 
darauf sein, bei den allgemeinbildenden 
Schulen auch in der Fläche barrierefrei zu 
sein“, bewertet Landrat Onno Eckert die 
Neuerung an der Gemeinschaftsschule als 
weiteren Meilenstein. Zwar sei noch nicht 
jeder einzelne Schulstandort behinderten-
gerecht ausgestattet, doch habe deren Zahl 
aufgrund der zahlreichen Investitionen der 
vergangenen Jahre deutlich zugenommen.
So sind beispielsweise Sanierungen wie an 
der Grundschule in Schönau vor dem Wal-
de oder Erweiterungen wie an der Grund-
schule Friemar oder der Regelschule in 
Friedrichroda stets mit der Verbesserung 
der Erreichbarkeit und Nutzbarkeit durch 
Menschen mit Handicap einher gegangen. 
Aktuell werden Fahrstühle und zusätzli-
che Behindertentoiletten am Gymnasium 
Arnoldischule sowie an der Grund- und 
Regelschule Neudietendorf eingebaut. Der 
laufende Erweiterungsneubau der Grund-
schule Ohrdruf wird ebenso barrierefrei 
ausgeführt wie die im Sommer beginnende 
Sanierung und Erweiterung der Grundschu-
le in Goldbach. In die ebenfalls laufende 
Komplexsanierung des Gymnasiums Ernes-
tinum ist die barrierearme Zugänglich- und 
Nutzbarkeit ohnehin eingepreist.

Landrat Onno Eckert, die Schülersprecherinnen Sarah Hering und Emily Messing sowie Schulleiterin 
Birgit Ritschel gaben symbolisch den neu errichteten Personenaufzug für die Nutzung frei.
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Die 34. Sitzung des Kreistages Gotha der Wahlperiode 2014 - 2019 
findet am 20.03.2019 im Louis-Spohr-Saal, 99867 Gotha, Reinhards-
brunner Str. 23 statt.
Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 18:00 Uhr.

TAGESORDNUNG
1. Genehmigung der Niederschriften über die Sitzungen des 

Kreistages vom 21.11.2018 und vom 12.12.2018
2. Informationen des Landrates und Anfragen gemäß § 14 der Ge-

schäftsordnung des Kreistages
3. Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen als Teil der 

Erträge von gemeinwirtschaftlichem Straßenbahnverkehr im 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (StPNV) - Linienver-
kehr - im Bereich des Aufgabenträgers Landkreis Gotha (StPNV-
Richtlinie 2019)

 Vorlage: 01/2019
4. Erarbeitung eines neuen Radwegekonzeptes für den Landkreis 

Gotha
 Antrag 08/2018 Fraktion SPD-Bündnis 90/Die Grünen in der 

Neufassung v. 17.10.2018

gez. Eckert  Gotha, 06.03.2019
Landrat

Bekanntmachung
Die Sitzung des Kreisausschusses der Wahlperiode 2014 - 2019 fin-
det am 18.03.2019 im Landratsamt Gotha, 18.-März-Str. 50, Raum 
Waltershausen statt.
Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 16:00 Uhr.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Niederschriften über die Sitzungen des 

Kreisausschusses vom 19.11.2018 und vom 10.12.2018 
2. Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen als Teil der 

Erträge von gemeinwirtschaftlichem Straßenbahnverkehr im 
öffentlichen Straßenpersonennahverkehr (StPNV) - Linienver-
kehr - im Bereich des Aufgabenträgers Landkreis Gotha (StPNV-
Richtlinie 2019) 

 Vorlage: 01/2019 
3. Erarbeitung eines neuen Radwegekonzeptes für den Landkreis 

Gotha
 Antrag 08/2018 Fraktion SPD-Bündnis 90/Die Grünen in der 

Neufassung v. 17.10.2018 
4. Festsetzung der Tagesordnung zur Kreistagssitzung am 

20.03.2019 
5. Informationen 

5.1. - zur Abrechnung des Haushaltes des Landkreises Gotha 
  IV/2018
5.2. - zur Stundung von Forderungen entsprechend § 10 Abs. 3 
  der Hauptsatzung
5.3. - über die Vergabe von Hoch- und Tiefbauleistungen sowie 
  von Planungsleistungen IV/2018 und über die Zusam-
  menfassung der Vergaben im Jahr 2018
5.4. - zum aktuellen Stand der Entwicklung der Struktur von 
  Rettungsleitstellen

6. Verschiedenes 

gez. Eckert  Gotha, 06.03.2019
Landrat

Bekanntmachung
Die Sitzung des Werkausschusses KAS der Wahlperiode 2014 - 
2019 findet am 19.03.2019 im Landratsamt Gotha, 18.-März-Str. 50, 
Raum Waltershausen statt.
Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 16:00 Uhr.

Tagesordnung:
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung des Werkaus-

schusses vom 18.09.2018
2. Abfallwirtschaftskonzept des Landkreises Gotha 2019-2024
 Vorlage: 02/2019
3. Bericht der Werkleitung IV. Quartal 2018
4. Informationen
5. Verschiedenes

gez. Eckert  Gotha, 06.03.2019
Landrat

Amtliche Bekanntmachung
Die nächste Sitzung des Jugendhilfeausschusses findet am Don-
nerstag, den 21.03.2019, um 17:00 Uhr im Landratsamt Gotha, 
18.-März-Str. 50, 99867 Gotha, Raum 247 statt.

Tagesordnung:
TOP 1: Eröffnung und Feststellung der Beschlussfähigkeit des Ju-

gendhilfeausschusses
TOP 2: Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Jugendhilfe-

ausschusses vom 22.11.2018
TOP 3: Finanzierungsanteile der nach der Richtlinie "Örtliche Ju-

gendförderung" bezuschussten Stellen - Beschlussvorlage 
01/2019

TOP 4: 3. Änderung in der Umsetzung der "Richtlinie über die Ge-
währung von Zuwendungen an örtliche Träger der öffent-
lichen Jugendhilfe für Vorhaben der schulbezogenen Ju-
gendsozialarbeit vom 16. Juni 2016" des Landes Thüringen 
- Beschlussvorlage 02/2019

TOP 5: Auswertung des Anti-Drogen-Projektes "Revolution Train"
TOP 6: Informationen zu Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Schul-

distanz
TOP 7 Vorstellung des Projektes "Partnerschaft für Demokratie im 

Landkreis Gotha"
TOP 8: Informationen aus der Verwaltung
TOP 9: Anfragen und Sonstiges

gez. Eckert gez. Grensemann
Landrat Ausschussvorsitzende

Öffentl iche Bekanntmachung
Am Freitag, den 29. März 2019 um 10.00 Uhr findet im Volkspark-
Stadion Gotha die 55. Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
„Volkspark-Stadion Gotha“ statt.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden
2. Bestätigung und Ergänzungen zur Tagesordnung
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschluss-

fähigkeit

Bekanntmachung:
Ungültigkeit des Dienstausweises  
mit der Nummer 020/2014
Der Dienstausweis mit der laufenden Nummer 020/2014, aus-
gestellt am 04.08.2014, wird mit sofortiger Wirkung für ungültig 
erklärt.

gez. Eckert   Gotha, den 06.03.2019
Landrat
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Nauendorf der Gemeinde Georgenthal schließen sich dem 
Zweckverband nur abwasserseitig an.

2. § 8 („Zusammensetzung der Verbandsversammlung“)  
Abs. 2 wird geändert:

 (2) In die Verbandsversammlung entsendet die Stadt Ohrdruf 
zwei Vertreter, die Gemeinden Georgenthal, Herrenhof, Hohen-
kirchen und Luisenthal je einen Vertreter. Mit Ausnahme der 
Verbandsräte kraft Amtes bestellen die entsendenden Ver-
bandsmitglieder für ihre Verbandsräte jeweils einen Stellver-
treter.

§ 2
Inkrafttreten

Die Satzungsänderung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.

Ohrdruf, 20.02.2019

gez. Günter Jobst
Verbandsvorsitzender   - Siegel -

4. Protokollkontrolle und Bestätigung des Protokolls der Sitzung 
vom 07.11.2018

5. Einbringung der Jahresrechnung 2018 und Beschlussfassung 
zur Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt

6. Information zum Eilentscheid - Reparatur Heizungsanlage und 
Beschlussfassung

7. Informationen zu den Veranstaltungen 2019
8. Informationen der Geschäftsstelle
9. Wechsel des Verbandsvorsitzenden
10. Sonstiges

Der Sitzungstermin wird hiermit öffentlich bekannt gegeben.

gez. Kreuch  Gotha, den 05.03.2019
Verbandsvorsitzender

Amtliche Bekanntmachung
1. Die nachstehend abgedruckte 6. Änderungssatzung zur Ver-

bandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Ap-
felstädt-Ohra wurde mit Beschluss Nr. 01/2019 der Verbands-
versammlung vom 23.01.2019 beschlossen.

2. Die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde wurde gemäß 
§ 18 Abs. 1 i.V.m. § 42 Abs. 2 Gesetz über die Kommunale Ge-
meinschaftsarbeit (ThürKGG) am 14.02.2019 erteilt. Der Zweck-
verband hat mit Datum vom 18.02.2019 Rechtsmittelverzicht 
erklärt.

3. Die vorgenannte Satzungsänderung wird entsprechend § 42 
Abs. 3 ThürKGG hiermit amtlich bekanntgemacht.

gez. Eckert  Gotha, 01.03.2019
Landrat

6. Änderungssatzung
zur Verbandssatzung des Wasser- und Abwasser-
zweckverbandes Apfelstädt-Ohra
Aufgrund des § 19 (1) Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Land-
kreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fas-
sung der Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.04.2018 (GVBl. 
S. 74) und der §§ 17 und 20 (2) des Gesetzes über die Kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Neubekanntma-
chung vom 10.10.2001 (GVBl. 2001 S. 290), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes zur Änderung der Thüringer Kommunalord-
nung und anderer Gesetze vom 23.07.2013 (GVBl. 2013 S. 194, 201) 
hat die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweck-
verbandes Apfelstädt-Ohra am 23.01.2019 folgende Satzungsände-
rung beschlossen:

§ 1
Änderung einer Satzung

Die Verbandssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes 
Apfelstädt-Ohra vom 14.01.2009, veröffentlicht im Amtsblatt des 
Landkreises Gotha vom 22.01.2009, zuletzt geändert durch die 
5. Änderungssatzung zur Neufassung der Verbandssatzung vom 
21.03.2016, veröffentlicht im Amtsblatt des Landkreises Gotha vom 
14.04.2016, wird wie folgt geändert:

1. § 1 (Mitglieder) Abs. 1 und 2 wird geändert:
 (1) Die Stadt Ohrdruf und die Gemeinden Luisenthal, Geor-

genthal, Herrenhof und Hohenkirchen bilden einen Zweckver-
band.

Information an die Imker 
des Kreises Gotha
Auch in diesem Jahr ist der Bezug von Varroatose-Medikamenten 
möglich.

Wir bitten die organisierten Imker, die Varroa-Mittel über die Verei-
ne zu bestellen. „Nichtorganisierte“ Imker können die Varroa-
Mittel über das Veterinäramt bestellen.

Die Bestellung über das Veterinäramt sollte die absolute Ausnah-
me sein. Bei der Bestellung ist unbedingt die Tierseuchenkassen-
Nummer anzugeben, ohne Angabe erfolgt bei der Tierseuchenkas-
se keine Bearbeitung.

Es werden folgende Arzneimittel über die Tierseuchenkasse ange-
boten:

1. Bayvarol 1 Packung (5x4 Streifen) 28,19 €
2. Milchsäure 15%ig 

ad.us.vet
1 Liter Flasche und 
1 Sprühkopf

8,15 €

3. Ameisensäure 60%ig 
ad.us.vet.

1 Liter Flasche 5,45 €

4. Nassenheider Ver-
dunster professional 
(30020/1)

Doppelpack inkl.U-Dochte 
und 2 Fliestücher, ab 2014 
neu mit Spangen

13,98 €

5. Thymovar 1 Packung ( 2x 5 Plättchen) 15,00 €
6. Oxalsäure 1 Packung (2x 500 ml und 

2 Dosierspritzen)
17,60 €

7. ApiLifeVar 1 Beutel mit  
2 Verdunstungstafeln

3,55 €

8. Oxuvar 1 Packung 500ml und  
eine Dosierspritze

8,95 €

9. Oxuvar 5,7% 275ml 1x 275 ml 7,10 €
10. Oxuvar 5,7% 1000ml 1x 1000ml 20,00 €
11. Oxybee 1 Liter Flasche mit 750g 

Lösung + 250g Saccharose
26,78 €

Die Bestellungen reichen Sie bitte spätestens bis zum 26. April 
2019 im Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt Gotha ein 
(Tel.:03621/214901).
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(Gewässer 2. Ordnung) im Landkreis Gotha
Auf der Grundlage des § 88 Thüringer Wassergesetz (ThürWG) in 
der Fassung der Neubekanntmachung vom 18. August 2009 (GVBl. 
S. 648) werden bei den unteren Wasserbehörden Schaukommissi-
onen für die Gewässer 2. Ordnung gebildet. Für die Durchführung 
der Schauen an Gewässern 2. Ordnung ist das Landratsamt Gotha 
in seiner Eigenschaft als untere Wasserbehörde zuständig.

Im Zuge der Gewässerschauen müssen Gewässerrandstreifen be-
gangen werden.
Die betreffenden Grundstückseigentümer werden hiermit gebeten, 
das Betreten der Grundstücke zu ermöglichen.
Aus der nachfolgenden Tabelle sind die Termine und Gewässerab-
schnitte ersichtlich.

Terminplan für die Gewässerschauen 2019 der Gewässer 2. Ordnung im Landkreis Gotha

Lfd. Nr. Datum Beginn/Uhrzeit Gewässer Treffpunkt Gewässerabschnitt

1 26. März 10.00 Uhr Wilde Leina
Brücke oberhalb Fa. Kehrwalzen 
Finsterbergen (Zufluss Rösenbach) 
im Leinagrund

Brücke Leinagrund bei Zufluss  
Rösenbach bis Brücke L1025  
Gothaer Straße in Schönau v.d.W.

2 28. März 10.00 Uhr Wilde Leina
Brücke L1025 Gothaer Straße
in Schönau v.d.W.

Brücke L1025 in Schönau v.d.W.
bis Talbrücke A 4 in Leina

3 1. April 10.00 Uhr Kleiner Leinakanal Wehr am Waldbad Schönau v.d.W.
Wehr am Waldbad Schönau v.d.W.
bis Brücke L1026 unterhalb  
OT Wipperoda

4 2. April 10.00 Uhr Kleiner Leinakanal
Brücke L 1026 unterhalb 
OT Wipperoda

Brücke L1026 bis Zusammenfluss
mit Flößgraben

5 4. April 10.00 Uhr
Sonne/

Gehrengraben
am Sportplatz Gräfenhain

Sportplatz oberhalb Gräfenhain bis
Mündung in die Apfelstädt

6 9. April 10.00 Uhr Badewasser
Durchlass Vörsters Promenade
unterhalb Ungeheurer Grund

Durchlass Vörsters Promenade bis
Durchlass Reinhardsbrunner
Straße im Ortsteil Schnepfenthal

7 11. April 10.00 Uhr Badewasser
Durchlass Reinhardsbrunner
Straße in Schnepfenthal

Schnepfenthal, Wahlwinkel, bis
Mündung in die Hörsel

8 29. April 10.00 Uhr Schilfwasser
Pfadfinderranch „Grünes Tal“
Friedrichroda

Pfadfinderranch“Grünes Tal“  
Friedrichroda bis Straßenbrücke 
unterhalb „Haus der Stille“  
Ortsausgang Friedrichroda

9 30. April 10.00 Uhr Schilfwasser
Straßenbrücke unterhalb „Haus
der Stille“ Friedrichroda

Straßenbrücke unterhalb  
„Haus der Stille“ bis Zusammenfluss 
mit Wilde Leina

10 2. Mai 10.00 Uhr Leinakanal Aquädukt Einlaufrechen
Aquädukt/Südseite bis Schlosspark 
Gotha

11 7. Mai 10.00 Uhr
Töllbach/

Krautmaßengraben
Töllbachteich nordwestlich von
Wangenheim

Töllbachteich bis Mündung in die
Nesse

Öffentl iche Bekanntmachung
Entsprechend § 9 Grundbuchbereinigungsgesetz - GBBerG - vom 
20. Dezember 1993 (BGBl I, S. 2182), geändert durch Sachenrechts-
änderungsgesetz vom 21. September 1994 (BGBl I, S. 2457, 2491) 
i. V. m. § 7 der Sachenrechtsdurchführungsverordnung - SachenR-
DV - vom 20. Dezember 1994 (BGBl I S. 3900) erfolgt nachstehende 
Bekanntmachung:
Durch das Verbandswasserwerk Bad Langensalza, Hüngelsgasse 
13 aus 99947 Bad Langensalza wurde ein Antrag auf Eintragung ei-
ner beschränkten persönlichen Dienstbarkeit für wasserwirtschaft-
liche Anlagen gestellt.
Die wasserwirtschaftliche Anlage - Trinkwasserleitungen in der 
Ortslage Dachwig - nebst deren dazugehörigen Anlagen wurde vor 
1990 verlegt und verlaufen in nicht öffentlichen Grundstücken. Die 
zu sichernden Abschnitte befinden sich in der Gemarkung Dachwig 
Flur 3, Flur 5 und Flur 11.

Antrag: Verbandswasserwerk Bad Langensalza 
vom 11. Februar 2019

Die Breite des Schutzstreifens beträgt maximal 4,00 m für die 
Trinkwasserleitung. Der in den eingereichten Katasterkarten ein-
gezeichnete Leitungsverlauf stellt die Achsmitte der Leitung dar 
und bemisst sich nach beiden Seiten jeweils von der Achsmitte 

aus mit maximal 2,00 m. Bei einem grenznahen Leitungsverlauf 
im Flurstück wird dementsprechend die Inanspruchnahme eines 
Grundstückes reduziert. Insofern besteht die Möglichkeit, dass eine 
Schutzstreifenbreite kleiner als 4,00 m ausfällt und ein Flurstück 
nicht mit der vollen Schutzstreifenbreite belastet wird.

Die von der Anlage (Trinkwasserleitung mit Schutzstreifen) betrof-
fenen Eigentümer der Grundstücke
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 41/11
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 80/54
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 41/5
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 41/9
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 41/3
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 41/7
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 41/12
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 41/13
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 41/4
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 43/6
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 43/12
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 43/11
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 45/1
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 48/2
Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 48/3
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Gemarkung Dachwig Flur 3 Flurstück 419/52
Gemarkung Dachwig Flur 5 Flurstück 78/10
Gemarkung Dachwig Flur 5 Flurstück 78/9
Gemarkung Dachwig Flur 5 Flurstück 78/11
Gemarkung Dachwig Flur 5 Flurstück 78/12
Gemarkung Dachwig Flur 5 Flurstück 78/4
Gemarkung Dachwig Flur 5 Flurstück 52/2
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 354/2
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 27/16
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 27/13
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 29/9
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 30/7
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 30/9
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 31/3
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/20
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/13
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/14
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/26
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/19
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/24
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/27
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/28
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/30
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 34/18
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 33/2
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 33/1
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 32/2
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 31/4
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 31/6
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 30/2
Gemarkung Dachwig Flur 11 Flurstück 40/3

haben die Möglichkeit, den eingereichten Antrag und die beigefüg-
ten Unterlagen im Zeitraum

vom 15. März 2019 bis einschließlich 15. April 2019
im Umweltamt, Sachgebiet Wasserwirtschaft, Landratsamt Gotha, 
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha, Zimmer 250 während der öffent-
lichen Sprechzeiten einzusehen.

Öffentliche Sprechzeiten:
Montag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Dienstag  13.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Mittwoch 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
Donnerstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Rechtsbehelfsbelehrung
Bis zum Ende der Auslegungsfrist am 15. April 2019 kann Wider-
spruch schriftlich oder zur Niederschrift beim Landratsamt Gotha, 
18.-März-Straße 50, 99867 Gotha eingelegt werden. Der Wider-
spruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestä-
tigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben wer-
den. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@kreis-gth.de-mail.de.
Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass 
die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Anla-
genkennzeichnung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Wider-
spruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar 
nicht von der Trinkwasserleitung einschließlich Schutzstreifen be-
troffen ist oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen darge-
stellt. Wir möchten Sie daher bitten, nur in begründeten Fällen von 
Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

gez. Eckert  Gotha, den 08.03.2019
Landrat

 – Ende des amtlichen Teils –

Ausschreibungen

Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land e. V. 

Stellenausschreibung
Der Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land e.V. ist seit 
28 Jahren die regionale Tourismus- und Marketingorganisation des 
Landkreises Gotha. In dieser Funktion vertreten und vermarkten 
wir die touristischen Interessen unserer knapp 70 Mitglieder (Land-
kreis, Kommunen, Beherbergungsbetriebe, Kultur- und Freizeitein-
richtungen, lokale Vereine) - regional und deutschlandweit.
Dabei kooperieren eng wir mit zahlreichen Thüringer Partnern und 
Organisationen.

Für unsere Geschäftsstelle suchen wir ab 01. Juli 2019
einen/e engagierten Mitarbeiter/in
zunächst in Teilzeit (30 Stunden/Woche)

Ihr Aufgabengebiet
•	 Sie	sind	verantwortlich	für	das	Content-Management	(TYPO3)	

unserer Website sowie das Online- und Social-Media-Marketing 
unseres Verbandes

•	 Sie	werden	an	der	organisatorischen	Vorbereitung	und	Durch-
führung von Messeteilnahmen, Marketing- und PR-Aktionen 
(regional/national) des Verbandes verantwortlich mitarbeiten

•	 Sie	sind	eingebunden	in	Tätigkeitsfelder	des	allgemeinen	Büro-	
und Geschäftsbetriebes in der Verbandsgeschäftsstelle

Ihr Profil
•	 Abgeschlossene	 Ausbildung	 im	 Bereich	 Tourismuswirtschaft/

Marketing bzw. vergleichbare Ausbildung und/oder mehrjähri-
ge Erfahrungen

•	 Sie	verfügen	über	anwendungsbereite	und	sichere	Kenntnisse	
im Umgang mit digitalen Medien

•	 Ihre	Arbeitsweise	ist	selbstständig,	strukturiert,	sehr	zuverläs-
sig und teamorientiert

•	 Sie	besitzen	eine	gute	Sprachkompetenz	in	Wort	und	Schrift
•	 Sie	haben	Freude	am	Umgang	mit	anderen	Menschen	und	pfle-

gen ein sicheres und freundliches Auftreten
•	 Sie	sind	einsatzfreudig,	flexibel	und	motiviert
•	 Sie	besitzen	einen	PKW-Führerschein
•	 Regionale	Kenntnisse	über	unsere	Region	und	Thüringen	wären	

wünschenswert

Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen und verantwortungsvol-
len Tätigkeit interessiert sind, dann senden Sie Ihre Bewerbung bis 
30. April 2019 bevorzugt per E-Mail als PDF-Dokument an:

info@tourismus-thueringer-wald.de

Postanschrift: Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land  
e. V., Reuterstraße 2, 99867 Gotha

Sofern Sie einen ausreichend frankierten und an Sie adressierten 
Rücksendeumschlag beifügen, senden wir Ihnen Ihre Bewerbungs-
unterlagen gern zurück.

gez. Thomas Klöppel
Vorstandsvorsitzender
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n Landkreis Gotha

Öffentl iche Ausschreibung 
nach VOB/A
a) Öffentlicher Auftraggeber 
 Name: Landkreis Gotha, Der Landrat
 Straße: 18.-März-Straße 50
 PLZ/Ort: 99867 Gotha
 Telefon: 03621/214-245
 Telefax: 03621/214-410
 E-Mail: gebaeudemanagement@kreis-gth.de
b) Gewähltes Vergabeverfahren 
 Öffentliche Ausschreibung nach VOB/A 
c) Auftragsvergabe auf elektronischem Weg 
 entfällt 
d) Art des Auftrages 
 Ausführung von Bauleistungen 
e) Bezeichnung des Vorhabens und Ort der Ausführung 
 Projekt (KBZ.): Sportfreianlagen Arnoldigymnasium
 Proj.-Nr.: 0903110
 Bauvorhaben/Baustelle: Sportfreianlagen
  Staatliches Gymnasium Arnoldischule
  Karl-Schwarz-Straße 12
  99867 Gotha
f) Art und Umfang der Leistung 
 A) Ausschreibung 06: Raumcontainer 

-	 1	Stück	Containeranlage	bestehend	aus	ca.	14	m2 Geräte-
raum, ca. 9 m2 Umkleideraum und ca. 4 m2	WC

- Gesamt-Außenmaß: L/ B/ H ca. 4,80/6,05/2,80 m
-	 Außenverkleidung	 der	 Containeranlage	 als	 vorgehängte	

Fassade aus Metallkassetten
- aufgestellte Dachkonstruktion als Walmdach mit Bitumen-

schindel
- Deckung und vorgehängter Rinne
- Blitzschutzanlage
- Elektroverteilung Raumcontainer, einschl. Elektroanschluss

g) Planungsleistungen
 nicht gefordert
h) Unterteilung in Lose
 Eine nochmalige Unterteilung der Ausschreibung A in Lose ist 

nicht vorgesehen.
i) Ausführungsfristen
 A) Ausschreibung 06: 08.07.2019 bis 16.08.2019
j) Nebenangebote
 sind zugelassen
k) Anforderung der Vergabeunterlagen
 Ort: AIG Gotha GmbH, Gartenstraße 46-50 (Zimmer 225), 99867 

Gotha, Telefon: 03621/356-0, Telefax: 03621/356-100, E-Mail: 
sekretariat@aig-gotha.de

 Versand/Abholung ab: 18.03.2019 (um Voranmeldung unter 
vorgenannter Adresse wird gebeten)

l) Kostenbeitrag für Vergabeunterlagen
A) Ausschreibung 06: Kostenpauschale 6,00 € zzgl. 3,00 € bei 

Postversand
 Die Kostenpauschale gilt für 1fache Ausfertigung, bei Anforde-

rung in 2facher Ausfertigung verdoppelt sie sich. Bei Selbstab-
holung entfallen die Gebühren für Postversand. Der Versand 
der Leistungsbeschreibung als Datei im Format GAEB 83 oder/
und GAEB XML erfolgt per E-Mail. Hierzu ist bei Anforderung 
eine E-Mail-Adresse und das GAEB-Format anzugeben. In allen 
Kostenpauschalen sind 19% MwSt. enthalten. Die Zahlung kann 
direkt im Büro der AIG Gotha GmbH, per Verrechnungsscheck 
zugunsten der AIG Gotha GmbH oder durch Überweisung auf 
das	 Konto	 IBAN:	 DE98	 8205	 2020	 0750	 0377	 50,	 BIC:	 HELA-
DEF1GTH erfolgen. Bei Überweisung ist der Einzahlungsbeleg 
der Angebotsanforderung beizufügen. Der Betrag wird nicht 
zurückerstattet.

n) Frist für den Eingang der Angebote
 A) Ausschreibung 06: 02.04.2019, 13.00 Uhr
 beim Landratsamt Gotha, 18.-März-Straße 50, 99867 Gotha (bei 

Postversand) oderLandratsamt Gotha, Amt für Gebäude- und 
Straßenmanagement, Emminghausstraße 8 (Sekretariat Erdge-
schoss), 99867 Gotha (bei persönlicher Abgabe)

o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind
 Landratsamt Gotha, 18.-März-Straße 50, 99867 Gotha
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen
 deutsch
q) Datum, Uhrzeit und Ort der Eröffnung der Angebote
A) Ausschreibung 06: 02.04.2019, 13.00 Uhr
 beim Landratsamt Gotha, Amt für Gebäude- und Straßenma-

nagement, Emminghausstraße 8 (Beratungsraum Erdgeschoss, 
Raum 1.16), 99867 Gotha

 Bei der Eröffnung der Angebote dürfen nur Bieter und bevoll-
mächtigte Vertreter der Bieter anwesend sein.

r) Geforderte Sicherheiten
 Der Auftraggeber behält sich vor, Sicherheitsleistungen für Ver-

tragserfüllungen in Höhe von 5% der Auftragssumme und für 
Mängelansprüche in Höhe von 3% der Abrechnungssumme zu 
fordern, sofern die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro 
ohne Umsatzsteuer beträgt. Bei Sicherheitsleistungen durch 
Bürgschaften sind diese über ein in der Europäischen Gemein-
schaft zugelassenes Kreditinstitut oder zugelassenen Kredit-
versicherer nachzuweisen.

s) Zahlungsbedingungen
 Abschlags- und Schlusszahlungen gemäß VOB/B § 16
 Vorauszahlungen werden nicht vereinbart
t) Rechtsform der Bietergemeinschaften
 werden entsprechend VOB/A zugelassen
u) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung der 

Bieter
 Nachweise gemäß VOB/A § 6a Abs. 2 und Nachweis, dass der 

Unternehmer seine Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern 
und Abgaben sowie zur Zahlung der Sozialbeiträge nach den 
geltenden Rechtsvorschriften erfüllt hat. Präqualifizierte Un-
ternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Ein-
trag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bau-
unternehmen (Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von 
Nachunternehmen ist auf Verlangen nachzuweisen, dass die 
vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die 
Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen. Nicht präqua-
lifizierte Unternehmen haben zum Nachweis der Eignung mit 
dem Angebot das ausgefüllte Formblatt 124 „Eigenerklärung 
zur Eignung“ vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen 
sind die Eigenerklärungen auf Verlangen auch für die vorgese-
henen Nachunternehmen abzugeben, es sei denn, die Nachun-
ternehmen sind präqualifiziert. In diesem Fall reicht die Angabe 
der Nummer, unter der die Nachunternehmen in der Liste des 
Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen (Präqua-
lifikationsverzeichnis) geführt werden. Gelangt das Angebot 
in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der 
Nachunternehmen) durch Vorlage der in der „Eigenerklärung 
zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen 
zu bestätigen.

v) Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist
 A) Ausschreibung 06: 26.04.2019
w) Nachprüfstelle bei Verstößen gegen Vergabebestimmun-

gen
 Thüringer Landesverwaltungsamt, Jorge-Semprún-Platz 4, 

99423 Weimar
Es besteht die Möglichkeit der Beanstandung der beabsichtig-
ten Vergabeentscheidung beim Auftraggeber nach§ 19 Abs. 2 
ThürVgG und die Kostenfolge nach § 19 Abs. 5 ThürVgG.

gez. Eckert  Gotha, 28.02.2019
Landrat
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Offenen Verfahrens nach der VgV
Der Kommunale Abfallservice Landkreis Gotha beabsichtigt, im 
Rahmen eines Offenen Verfahrens nach der Verordnung über die 
Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV) für den

Kommunalen Abfallservice Landkreis Gotha
folgende Leistungen zu vergeben:

Sammlung, Transport und Entsorgung von Kleinmengen ge-
fährlicher Abfälle im Landkreis Gotha

Ausführungszeitraum: 01/01/2020 bis 31/12/2023
Ablauf der Angebotsfrist: 10/04/2019 um 10:00 Uhr

Die Vergabeunterlagen können unter:
https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html 
?id=223881 abgerufen werden.

gez. Zillmann  Leinatal, 27.02.2019
Werkleiter

Landkreis aktuell
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Schützenallee 31, 99867 Gotha, Tel.: 03621 8230-49, Fax: 03621 8230-48
Internet: www.vhs-gotha.de (vollständiges Programm und Anmeldung)

Politik - Gesellschaft - Umwelt

Ansprechpartner:
Jan Heinrich (03621 8230-41)
j.heinrich@vhs-gotha.de

Familienforschung - Ahnenforschung 
leicht gemacht
2 Abende
02.04. + 09.04.19, Di, 18:00 - 21:00 Uhr

Kultur - Gestalten - Freizeit

Ansprechpartner:
Jan Heinrich (03621 8230-41)
j.heinrich@vhs-gotha.de

Malen und Zeichnen
ab 19.03.19, Mi, 18:00 - 20:30 Uhr
Großmutters Schrift - Altdeutsche Schrift
(Kurrentschrift)
ab 28.03.19, Do, 18:30 - 20:00 Uhr
Pastellmalerei
am 13.04.19, Sa, 10:00 - 15:00 Uhr

VHS-Sprachenland

Ansprechpartnerin:
Heike Strumpf (03621 8230-44)
h.strumpf@vhs-gotha.de

Russisch Konversation und Sprachtrai-
ning (A2)
ab 21.03.19, Do, 18:00 - 19:30 Uhr

Arbeit - Beruf - EDV

Ansprechpartner:
Jan Heinrich (03621 8230-41)
j.heinrich@vhs-gotha.de

Grundlagen der Android-App-Program-
mierung
2 Abende
03.04. + 10.04.19, Mi, 18:00 - 21:00 Uhr

Einführungskurs: Mein neues Smart-
phone/ Tablet (Android ab 5)
am 06.04.19, Sa, 09:00 - 14:00 Uhr

Einzelveranstaltung

Wir bitten um verbindliche Voranmel-
dung!

Fit und gut gelaunt in den Frühling
am 02.04.19, Di, 18:45 - 20:15 Uhr

Was ein Sammler von Mineralien, Ge-
steinen und Fossilien wissen sollte

am 02.04.19, Di, 17:00 - 18:30 Uhr
Patientenverfügung, Versorgervoll-
macht, Betreuungsverfügung

am 04.04.19, 18:00 - 20:15 Uhr
Mein Testament
am 11.04.19, Do, 17:00 - 18:30 Uhr

***

Nähere Informationen/Anmeldungen sind 
möglich unter 03621 8230-49 sowie in der 
Geschäftsstelle des Landratsamtes Gotha, 
Amt für Bildung, Schulen Sport und Kul-
tur, Sachgebiet Kreisvolkshochschule in 
der Schützenallee 31 (Eingang gegenüber 
Hohe Straße 37) und auf unserer Webseite: 
www.vhs-gotha.de.

Beratung für Hörgeschädigte
Gotha | Die zertifizierte Beratungsstelle 
des Ortsvereins Weimar des Deutschen 
Schwerhörigenbundes e.V. (DSB) bietet 
mit ihrem mobilen „Sozialen Dienst für 
Hörgeschädigte in Thüringen“ am Mon-
tag, den 18. März in Gotha in der Zeit 
von 9 bis 10 Uhr im „Galetti“ der Volks-
solidarität Jüdenstraße 44 eine kos-
tenlose und unabhängige Beratung für 
Menschen mit Hörproblemen an.
Anschließend wird in Waltershausen in der 
Zeit von 10:30 bis 11:30 Uhr im „Mehrge-
nerationshaus“, Schulplatz 4 ebenfalls Be-
ratung angeboten.
Seit 12 Jahren wird die kostenlose und un-
abhängige Beratung angeboten. Der DSB 
informiert und berät Betroffene und deren 

Angehörigen zu allen Fragen, die im Zusam-
menhang mit der Hörminderung stehen, 
geben Hinweise zu möglichen technischen 
Hilfsmitteln und unterstützen Betroffene 
bei Fragen zur beruflichen Rehabilitation.
Außerdem koordinieren die Vereinsmitglie-
der Kontakte zu ebenfalls Betroffenen oder 
zu Selbsthilfegruppen und informieren zu 
zentralen hörbehindertengerechten Veran-
staltungen. Der mobile „Soziale Dienst für 
Hörgeschädigte“ bietet aber auch Vorträge 
und Schulungen an für Einrichtungen, die 
im medizinischen, pflegerischen und öf-
fentlichen Bereich arbeiten und ausbilden. 
Ebenfalls werden auch Unternehmen ange-
sprochen, deren Mitarbeiter viel direkten 
Kundenkontakt haben.

Impressum: 
Herausgeber: Landkreis Gotha | Verant-
wortlich für den amtlichen und nicht-
amtlichen Teil: Landrat Onno Eckert | 
Redaktion: Andrea Jäschke, Landratsamt 
Gotha, Pressestelle, 18.-März-Straße 50, 
99867 Gotha, Tel. 03621/214172, Fax 
03621/214400, E-Mail: pressestelle@kreis-
gth.de | Fotos: MSB Kommunikation (S. 8 
unten) LRA | Gesamtproduktion: Verlag 
und	Druck:	LINUS	WITTICH	Medien	KG,	 In	
den Folgen 43, 98704 Ilmenau OT Lan-
gewiesen, info@wittich-langewiesen.de,  
www.wittich.de, Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0, 
Fax 0 36 77 / 20 50 - 21 / Verlagsleiter: 
Mirko Reise | Kostenlose Verteilung an alle 
Haushalte des Landkreises. Der Abonne-
mentpreis beträgt bei Postversand 2,56 € 
inkl. Porto. Einzelbezug 0,51 € bei Abho-
lung. Das nächste Amtsblatt des Land-
kreises Gotha erscheint voraussicht-
lich am 04.04.2019
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Gothaer Repair Café feiert seinen zweiten Geburtstag
Gotha | Unter dem Motto „Reparieren 
statt Wegwerfen“ dreht sich seit zwei 
Jahren im Gothaer Mehrgenerationen-
haus alles ums Thema basteln und tüf-
teln. So stehen jeden ersten Montag im 
Monat ab 15 Uhr ein Team von zwölf ehren-
amtlichen Helfern mit Werkzeug und Know-
How zur Verfügung um gemeinsam mit 
Ihren Gästen, deren mitgebrachten, meist 
defekten Alltagsgegenständen wieder neu-
es Leben einzuhauchen. Aus diesem Grund 

lädt	das	Team	des	Repair	Cafés	auch	in	die-
sem Jahr wieder zur Jubiläumsveranstal-
tung am 13. April 2019 ins Mehrgeneratio-
nenhaus ein. Von 10 Uhr bis 16 Uhr stehen 
die Reparaturexperten Rede und Antwort 
zum	 Thema	 Repair	 Café,	 Müllvermeidung	
und geplanter Obsoleszens aber auch auf 
die Möglichkeit der Ersatzteilgewinnung 
durch 3D Druck wird vor Ort eingegangen. 
Desweiteren werden auch in diesem Jahr 
wieder Fahrräder und Kinderwagen ge-

meinsam mit den Reparateuren fit für den 
Frühling	gemacht.	Der	reguläre	Repair	Café	
Betrieb findet ebenfalls wie gewohnt statt. 
Interessierten Freiwilligen wird ein Blick 
hinter die Kulissen geboten und wer sich 
traut, ist gern eingeladen, auch mal selbst 
zum Lötkolben zu greifen. Weitere Informa-
tionen	zum	Repair	Café	Gotha	 im	 Internet	
auf facebook.com/repaircafegotha/ oder 
telefonisch unter 0151/40712493. Das ge-
samte Team freut sich auf Besuch.

Kreissparkasse erzielt trotz Niedrigzinsen beste Bilanzsumme
Vorstand: Maßnahmen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit greifen

Landkreis | Die Kreissparkasse Gotha 
konnte im Jahr 2018 ihre Marktposition 
weiter festigen und ausbauen. Mit einer 
Bilanzsumme von 1,323 Milliarden Euro 
steht das Geldinstitut, dessen Träger 
der Landkreis Gotha ist, so gut da wie 
nie zuvor. Dieses Ergebnis präsentierten 
die Vorstandsmitglieder Jörg Krieglstein 
(Vorsitzender) und Peter Rüsseler, die 
Abteilungsdirektorinnen Claudia Hemm-
ling und Annette Zanger sowie Verwal-
tungsratsvorsitzender Onno Eckert ver-
gangene Woche der Öffentlichkeit.
Die Kreissparkasse Gotha zukunftsfähig 
aufzustellen, das sei die Aufgabe der ver-
gangenen Monate gewesen, betonte der 
Vorstandsvorsitzende Jörg Krieglstein. Dass 
dies trotz der anhaltenden Niedrigzinspha-
se gelungen sei, zeigten die Zahlen: Allein 
die Kundeneinlagen sind 2018 auf 1,14 Mil-
liarden Euro angewachsen – ein Plus von 
71 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. 
Auch das Kredit-Neugeschäft entwickel-
te sich mit 104 Millionen Euro gut. Davon 
flossen insgesamt 53,5 Millionen Euro in 
Vorhaben des Wohnungsbaus – ein Trend, 
der sich 2019 fortsetzen dürfte. Auch die 
Kreissparkasse entwickelt ihren Immobi-
lienbestand weiter und präsentierte die 
Jahresbilanz deshalb im neu erworbenen 
Wohngebäude in der Helenenstraße 2 in 
Gotha. Das Haus beherbergt 14 Wohnun-
gen, von denen zwei noch zu haben sind, 
einen Aufzug und eine Tiefgarage.
Die Zahlen 2018 erscheinen im Fünfjahres-
vergleich noch einmal in anderem Licht. 

Seit 2013 erhöhte sich die Bilanzsumme 
um 253 Mio. €, die der Einlagen um 211 
Mio. Euro. In diesem halben Jahrzehnt hat 
die Kreissparkasse Gotha viele Weichen-
stellungen unternommen, um ihr Service-
angebot auszubauen und sich den verän-
derten Marktbedingungen zu stellen. So 
gibt es mittlerweile eine Internet-Filiale und 
eine Direkt-Filiale, bei denen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter von Montag bis Freitag 
zwischen 8.00 und 19.00 Uhr zur Verfügung 
stehen. Dass diese Telefonbetreuung von 
Fachkräften vor Ort erledigt wird und nicht 
an	 ein	 Call-Center	 übertragen	 wurde,	 war	
für den Vorstand eine zwingende Voraus-
setzung. „In unserer Direktfiliale werden 
Anliegen sofort bearbeitet, nicht nur auf-

genommen. Kreditanträge 
können direkt am Telefon 
entschieden werden“, 
fasst	 Claudia	 Hemmling	
zusammen.
Der Ausblick bleibt opti-
mistisch, aber die Lage 
an den Finanzmärkten ist 
nach wie vor angespannt. 
Es gibt kaum Möglichkei-
ten, Geld gewinnbringend 
anzulegen. Das stellt auch 
die Gothaer Kreissparkas-
se vor Herausforderungen: 
„Für Gelder, die wir nicht 
1:1 wieder ausleihen und 

demzufolge am Kapitalmarkt als Tagesgeld 
anlegen müssen, bezahlen wir inzwischen 
0,4 Prozent an Strafzinsen“, erklärt Jörg 
Krieglstein. Eine dauerhafte Belastung, de-
ren Ende derzeit nicht absehbar ist. „Die-
se Niedrigzinspolitik der EZB macht es für 
uns notwendig, für größere Guthaben ein 
Verwahrentgelt in Rechnung zu stellen.“ 
Betroffen davon sind vor allem institutio-
nelle Anleger wie Unternehmen oder Kom-
munen, die über hohe Beträge auf ihren 
Konten verfügen. Krieglstein betont: „Wir 
werden alles daran setzen, dass Kunden 
mit kleinen und mittleren Vermögen von 
den Negativzinsen verschont bleiben!“ Für 
die Betroffenen werden die Kreissparkas-
se eine intensive Beratung und alternative 
Produkte anbieten, um die Belastung so ge-
ring wie möglich zu halten.

Das Sparkassen-Jahr 2018 in Zahlen:

Bilanzsumme: 1,323 Mrd. Euro
Kreditvolumen gesamt: 547 Mio. €
Neu vergebene Kredite: 104 Mio. €
Gewinn nach Steuern: 1,9 Mio. € 
Investitionen: 2,2 Mio. €
Geschäftsstellen inkl. SB-Filialen: 17
Geldausgabeautomaten: 31 
Kunden: rd. 80.000 
Von der Regionalstiftung und der KSK 
ausgereichte Fördermittel für Projekte 
in der Region: 380.000 €

| Engagiert im Wohnungsbau: Die Zahlen für 2018 präsentierten Claudia Hemmling, Peter Rüsseler, Onno 
Eckert, Annette Zanger und Jörg Krieglstein (v. l.) im neu erworbenen Wohngebäude. 

| Der neue Selbstbedienungscontainer in Gotha-Ost wird stark nach-
gefragt.


